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Strategien Menschenhande! In ıttel-
und Sudosteuropa seıit 2004
Fine Zwischenbilanz

Dr. Bärbel Heide Uhl ıst Politikwissenschaftlerin,
Autorin un HerausgeDberin wWissenschaftlicher und
praxisorientierter Publikationen den Themen
Menschenhandel, Sıcherheirtspolitik un aten-
schutz. S/Ie arbeitete als Politikberaterin für dıe
OSZE, die und den FEuroparat und War
Versitzende der U-Expertinnengruppe zur

Bekämpfung Vor) Menschenhandel Ihr derzeıtiger
Arbeitsschwerpunkt sind globale Datenpolitiken.

Zur Bekämpfung des Mensc  nhandels hat [n in den etzten Jahren ıne
el internationaler Vereinbarungen gegeben, die die grenzüber-
schreıtende usammenarbeit der verschiedenen mitwirkenden Behor-
den koordinieren und darüber hinaus sowohl die Verfolgung der ater
als auch den Schutz der „gehandelten” Menschen verbessern sollen. Der
Beitrag vermittelt eınen Überblick üuber diese ommen und WIr E]-

kritischen lic auf die Institutionalisierung und Spezialisierung von

Menschenhandelspolitiken in Europa.

Einleitung
Der bulgarische Filmregisseur und Drehbuchautor Stephan Koman-
darev erzahlt in seinem aktuellen Film „Judgement (srenze der Off-
nung“ (2014) die Geschichte VO Mıtyo, einem ehemaligen Grenzsolda-
ten der bulgarischen Volksarmee, der sich aufgrund se1iner miserablen
finanziellen Situation anheuern lässt, Flüchtlinge AUS Syrien und anderen
Regionen Bezahlung ber die türkisch-bulgarische Grenze in das
EU-Mitgliedsland Bulgarien schleusen. Euine Ironie dieser Erzählung

Der Beitrag beruht auf einem Vortrag, den die utorin auf der VO Renovabis und der
Hanns-Seidel-Stittung organısiıerten Konfterenz „Stopp dem Frauenhandel! Brennpunkt
Usteuropa” 1n München gehalten hat (vgl. dazu uch http://www.gegen-
frauenhandel.de/fachtagungen/fachtagung-2014)
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liegt in der Tatsache, ass Mityo als och aktiver Grenzsoldat 1n den
Zeiten der Ordnung des Warschauer Pakts eben diese bulgarisch-
türkische Grenze NC} der anderen Seite her kontrolliert hatte. Er schoss

auf BürgerInnen aus der DDR, die A4US dem totalitären Herrschafts-
regıme mMI1t soz1ialistischem Anstrich 1ın Richtung der für s1e freien Türkei

tliehen versuchten.?
Diese Darstellung VO Grenzüberschreitungen, bei denen Menschen

bei der Übertretung innerhal weniger Jahre mal VO der einen, annn VO

der anderen Seite her ihr Leben riskieren, 4annn unls als eine Parabel VOTLr

Augen tühren, wW1e€ kurzfristig und nicht-durchdacht die politische und
wirtschaftliche Einteilung VO Europa in „Ost: un: „ West“ iISt Migra-
tionen werden häufig mI1t Menschenhandel gleichgesetzt und nıcht 1Ur 1n
Westeuropa 1m öffentlichen Diskurs als „CrZWUNSCHC Armutszuwande-
rung“ beschrieben der 1m Falle VO Menschenhandel ZHT sexuellen
Ausbeutung als „Armutsprostitution” gekennzeichnet. Diese Darstel-
lung 1st AaUus mehreren Gründen problematisch: Zum einen erschwert eine
allzu leichtfertige Gleichsetzung VO Migration, Prostitution un Men-
schenhandel die individuelle Dokumentation VO Gewalterfahrung,
Missbrauch un Ausbeutung durch die einzelnen Verbrechensopfter,
ZABı anderen wird ausgeblendet, aSss EU-Mitgliedsstaaten 1m SCOSLA 1=
schen Südosteuropa WwW1e€e Bulgarien und Rumanıen auch als Zielländer für
(Arbeits)-MigrantInnen tungieren.

Darüber hinaus wird Migration adurch 1ın Kuropa ausschließlich auf
eın Phänomen reduziert, das der Logik des wirtschaftlichen Geftälles
folgt (Im)-Migration hatte un hat immer och für die vielfältige un:
multi-linguale europäische Geschichte ber Jahrhunderte hinweg einen
identitätsstiftenden Charakter, der nicht L11UTLr einzelnen MigrantInnen
un! ihren Familien, sondern auch Regionen wirtschaftliche und kultu-
relle Prosperität rachte.

Es scheint, aSs Zzurzeıt durch den Krieg 1in der Ukraine eıne
eigentümliche Rhetorik vorherrscht, die die europäische Ordnung des
Kalten Krieges un!: des Eisernen Vorhangs restauriıeren versucht.
Diese Sichtweise 1St nicht 1Ur tatal für das demokratische un: zivilgesell-
schaftliche Bestreben iın den europäischen Transtformationsgesellschaf-
tCH: sondern würde auch für die nachstehende Erörterung der Politiken

Menschenhandel urz greifen, ennn 1m Folgenden gehe ich VO

Siehe Intormationen dem Film http://www.farbfilm-verleih.de/filme/judg-
ment/ *context=cinema.
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der Prämisse AaUS, 4aSS Ma{fifßnahmen Menschenhandel nıcht 1Ur

VO West- ach Usteuropa übertragen, sondern 4aSS Politiken gleichzei-
t1g dCI' auch zeitlich verschoben in verschiedenen europäischen Reg10-
L1ICH durch souverane Staaten un Zivilgesellschaftenc
staltet wurden.

Dıe Institutionalisierung der Bekämpfung von
Menschenhande! in der FÜ

Die Bekämptung VO Menschenhandel stellt einen Komplex VO VOGI>-

schiedenen Politikfeldern und Regierungstechnologien dar, die in den
etzten zehn Jahren VOT allem durch Verrechtlichung und Institutiona-
lisierung gepragt wurden .}

Das Abschlussdokument der Pekinger Aktionsplattform 1995 ate-
gorisierte „Frauenhandel“ als orm VO Gewalt Frauen un: be-
Nannte ausschliefßlich Zwangs- und Ausbeutungsformen, enthielt sich
jedoch jeglicher Opfterbeschreibungen.

Die Haager EU-Ministererklärung VO 1997 welche als elines der
ersten hochrangigen europäischen Anti-Menschenhandelsdokumente
gilt, führt den Opfterschutz lediglich als Unterkapitel 1n der Textstruk-
Lur der Strafverfolgung auf und verzichtet aut Opferzuschreibungen.
Man zıng davon AUS, 24SS die Opfter des Verbrechens Menschenhandel
ähnlich W1e€e Vergewaltigungsopfer und Betroffene VO häuslicher (56-

walt 1n eigener Handlungsvollmacht
DAas Palermo-Protokoll VO  Z November Opterschutz-Strukturen autsuchen
2000 en  /e. dıe Erste internationale würden.
rechtsverbindliche Definition VOor) Spätestens mı1t der Zeichnung der
Menschenhandel. „UN-Konvention D: Bekämpfung

transnationaler organıisierter Krimi-
nalität“ (1 November und deren Zusatzprotokoll ZUFT. Verhütung
VO Menschenhandel die als „Palermo-Protokoll“ die internat1o0-
ale rechtsverbindliche Deftinition des Straftatbestands Menschenhandel
enthält wurde Opfterschutz, obwohl nıcht rechtsverbindlich, doch
semantisch als eigenständiges Politikfeld weltweit legitimiert. Men-
schenhandel 1n Europa hat sich se1it der Verabschiedung der UN-Kon-

Eıne detaillierte Analyse VO Anti- Trafficking Politiken zwischen 1995 11I1d 2009 und
die Entstehung des „gehandelten Menschen“ als rechtlich-ontologische Identität findet
sich 1n Bärbel Heide Uhl Die Sicherheit der Menschenrechte. Bekämptung des Men-
schenhandels zwischen Sicherheitspolitik und enschenrechtsschutz. Bieleteld 2014
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ventlion transnationale organıslierte Verbrechen 1m Jahr 7606 als
Politikfeld zunehmend institutionalisiert un: spezialisiert. Neben
europäischen (Gesetzestexten W1e€e der EU-Richtlinie 2011/36/EU ZUuiE

Verhütung un Bekämpftung des Menschenhandels un ZUu Schutz se1-
1LiCI Opfter (201 1)* un! der Europaratskonvention ZUT Bekämpfung VO

Menschenhandel (2005) wurden 1mM etzten Jahrzehnt auft europäischer
Ebene auch ExpertInnen-Gruppen, Monitoring-Mechanismen un!: Be-
richterstattungsstellen eingerichtet.?

Obwohl die Politiken ZUr Bekämpfung VO Menschenhandel als g-
meinschaftlicher Besitzstand (der SOgENANNLE EU-ACquis) Teil der
Beitrittsverhandlungsmasse für die jeweiligen Länder 1n Mittel-
und Usteuropa, sind die Umsetzungen des ACGquI1s 1n den EU-Mitglieds-
TAGteNn jedoch sehr unterschiedlich. Als Beispiel möchte ich die inner-
staatlichen Weiterleitungs- und Koordinierungsmechanismen, die „Na-
tional Refterral Mechanisms“ anführen.® [)as Konzept der NR  Z
wurde 2004 durch die OSZE entwickelt un! 2005 durch den EU-Ak-
tionsplan für die Umsetzung 1n den EU-Mitgliedsstaaten empfohlen./
S1e beinhalten eine Anleitung für eine multi-disziplinäre un cross-sek-
torale Koordinierungsstruktur, die die verschiedenen relevanten Minıs-
terıen, Polizei un! Zivilgesellschaft 7zwecks regelmäßiger Absprachen
und gemeins amem Vorgehen Menschenhandel bringt.
Darüber hinaus definiert das Konzept der NR  Z Kooperationsabkom-
ICI zwischen Strafverfolgungsbehörden un NGO-Fachberatungs-
stellen, den unbürokratischen Zugang VO betroffenen Menschen
Beratung und Recht gewährleisten.

In einıgen EU-Mitgliedsstaaten, W1I@€e 1n Deutschland und Öster-
reich, findet sich die NRM-Struktur als dezentrale Multi-Stakeholder-
Struktur wieder, während in den EU-Mitgliedsstaaten Rumäanıen und
Bulgarien die Koordinierung als eigener Arbeitsstab 1mM Innenministeri-

(Rumänien) der auf der Ebene des Regierungskabinetts angesiedelt

Auszüge der Richtlinie sind 1n diesem Heft abgedruckt (unten 148-152).
So eLIwa durch die OSZE und den Kuroparat („Group of Experts Action agalnst
Traftficking 1n Human Beings”, kurz
OSZE/ODIHR National Reterral Mechanism. Joining the Efftorts Protect the Rights
of Trafficked Persons. Practical Handbook. Woarschau 2004 (ODIHR 1St die engli-
sche Abkürzung für das OSZE-Büro für Demokratische Institutionen und Menschen-
rechte 1n Warschau.)

plan best practices, standards and procedures tor combating and preventing
trafficking 1ın human beings. O] 31 L/1:
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1sSt (Bulgarien).®
Die Vorteile der Institutionalisierungen un:! Verrechtlichungen VO

Politiken Menschenhandel scheinen auft der Hand liegen: SO
ermöglichen Joint Investigation Teams den Strafverfolgungs-
behörden AaUS Tiel- un! Herkunftsländern, koordiniert VO URO-
POL: die Durchführung gemeinsamer Ermittlungen.” Opfter VO Men-
schenhandel können durch Kooperationsabkommen, Identitizierungs-
instrumente un geschulte Sicherheitsbehörden Zugang Beratung

un Rechtsinstrumenten erlangen un!:
stehen sotern sich B{ Bur:Bekämpfung VOT) Menschenhandel

rfordert gemeInsames orgehen VOor) gerInnen andelt nıcht mehr WwW1€e iın
Strafverfolgungsbehörden UunNd :achDera- den neunziger Jahren 1ın Gefahr, mı1ıt
tungsstellen. sofortiger Wirkung 1n das Herkunftts-

and abgeschoben werden. uch
Wenn die Anerkennung ihrer Freizügigkeit, un! verbunden damit die
Ermöglichung des Zugangs finanzieller Unterstutzung, eın schwieri-
CS Unterfangen leibt, 1St jedoch die Möglichkeit durch die EU-Erweli-
terung grundsätzlich gegeben.

Menschenhandel und Menschenrechte
Es oibt jedoch auch eine andere, eine menschenrechtliche Lesart ZUE

europäischen Institutionalisierung der Menschenhandelspolitiken. Die
Verankerung VO Opferdefinitionen und -schutzmafßnahmen als inte-
graler Teil einer strafrechtlichen Definition und nicht als e1genstan-
diges Menschenrechtsinstrument Öördert analoges Verwaltungshan-
deln der Behörden: Opfter nicht 1Ur Täter mussen 1U identifiziert
werden, der Umsetzung gerecht werden. Dadurch wird der g..
handelte Mensch VEl Risikosubjekt erklärt, wWwenn der S1e durch die
Behörden als Opfer identitiziert wurde. Er wird interviewt, Informatio-
L1CI ber ih und se1ine personenbezogenen I)aten werden registriert und
eventuell andere kompetente Behörden 1mM Ziel- und/oder Herkuntts-
and weitergeleitet.*

Menschenhandel lässt sich jedoch nicht durch die RKegistrierung VC1I-

7u Rumaänıien: Agency agalnst Trattficking ın Persons, http://www.anitp.mal.gov.ro/;
Bulgarien: National Commissıion tor Combating Trafficking 1n Human Beings, http://
antitraftic.Oovernment.bg/en/
Vgl https://www.europol.europa.eu/content/page/joint-investigation-teams-989.
Siehe grenzübergreifenden Identifizierungsinstrumenten und Datenweiterleitung dl€
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uHfteftier Opfer bekämpten sondern lediglich und ausschliefßlich durch
deren Ermutigung un Stärkung ihrer Handlungsvollmacht sich
Hiltfe holen das Verbrechen aNZUZCISCH Rechte auf Entschädigung
durchzusetzen und C111 möglichst angstireies Leben führen Dazu g..
hört, Aass ehemalige Opfer VO Menschenhandel ihrem9gewalt-
freien Leben nıcht St1gmatısıert werden.

Die ursprüngliche Idee der Menschenrechte W arlr die dem Staat
un dessen (Jesetzen übergeordneten Nstanz des Sprechens Das Leiden
VO Individuen konnte durch die Menschenrechte (aus)sprechbar WCI-

den S1e stellten allgemein ak-
zeptierten Katalog dar durch den der ‚oter VOor Menschenhandel US5S6@7)
Mensch gerade als Nicht Staats- werden handeln
bürgerIn un!: daher nıcht Genuss einzuholen Verbrechen aNZUZEIGETN und
VO staatsbürgerlichen Rechten STE- Rechte einzufordern
hend seine/ihre Zugehörigkeit ZUT

politischen Gemeinschaft der „Menschheit ausdrücken und einklagen
annn „Menschenrechte sind die Gewalt des Definierens angelegt
S1IC werden CINZSESETZL das StrenNge Recht überschreiten Miıt ihrer
CISCHCIL Verrechtlichung geht also die Souveränitätstunktion verloren,
die SI als Nnstanz ber allen Gesetzen innehat 11
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